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RS OGH 1989/2/13 Bkd115/88
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.02.1989

Norm

DSt 1872 §2 H

RL-BA 1977 §46

Rechtssatz

Ein Rechtsanwalt, der sich einem potentiellen Interessenten gegenüber als Fachmann auf dem Gebiet des

Wettbewerbsrechts emp:ehlt und seine Dienste als Anwalt anbietet, verstößt gegen § 46 RL-BA und verantwortet das

Disziplinarvergehen der Beeinträchtigung von Ehre und Ansehen des Standes (keine Berufspflichtenverletzung).
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